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Norm

AngG §27 Z1 E1c

Rechtssatz

Es kann einem Dienstnehmer, der selbst keinerlei Verfehlungen begangen hat, nicht zugemutet werden, den

Dienstgeber über seine Angehörigen betre3enden Umständen, auch wenn diese im weiteren Sinne das Interesse des

Dienstgebers berühren, zu informieren, wenn er erwarten muß, daß der Dienstgeber nach Kenntnis derselben das

Dienstverhältnis beenden werde. In einem solchen Fall besteht ein Kon8ikt einerseits zwischen der Treuep8icht, die

dem Dienstnehmer gebietet, den Dienstgeber von allen wesentlichen Belangen zu informieren und andererseits dem

Interesse des Dienstnehmers an der Aufrechterhaltung des Dienstverhältnisses. Eine Unterlassung der Information

unter diesen Umständen berechtigt eine Entlassung nicht.
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